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Verschärfte Anforderungen an Registrierkassen / elektronische 
Kassen ab dem 01. Oktober 2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ab dem 01. Oktober 2020 gelten verschärfte Anforderungen an elektronische 
Kassensysteme. Die folgenden Nachrüstungen und Programmierungen müssen 
durch Ihren Kassenhersteller gewährleistet werden. Da bereits heute mit 
Engpässen bei der deutschlandweiten Umrüstung zu rechnen ist, sollten Sie 
sich jetzt an Ihren Kassenhersteller wenden. 
 
Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) 
 
Die technische Sicherheitseinrichtung besteht aus einem Sicherheitsmodul, 
einem Speichermedium und einer einheitlichen digitalen Schnittstelle.  

 
Quelle: DFKA e.V. 
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Zweck der „Technischen Sicherheitseinrichtung“ ist die Sicherstellung der 
Integrität, Authentizität und Vollständigkeit der digitalen Grundaufzeichnungen. 
Somit soll möglicher Betrug eingedämmt werden.  
 
Anforderungen an den Kassenbeleg 
 
Neben den üblichen Beleganforderungen werden weitere Bestandteile wie die 
Seriennummer der Kasse oder der TSE, einem „Signaturzähler“ und ein 
„Prüfwert“ verpflichtend. 
 
Nachfolgend sehen Sie an einem Beispiel alle zwingend notwendige 
Kassenbeleganforderungen: 
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Sanktionen bei Nichteinhaltung der neuen Anforderungen 
 
Künftig können u.a. folgende vorsätzlich oder leichtfertige Handlungen mit einer 
Geldbuße von bis zu 25.000 EUR geahndet werden: 
 
• Geschäftsvorfälle werden nicht oder unrichtig aufgezeichnet oder verbucht 
• eine elektronische Kasse wird nicht oder nicht richtig mittels einer zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung geschützt 
 
Um auf Ihre individuellen Fragen und Problem eingehen zu können, sprechen 
Sie uns gerne an. Wir helfen Ihnen gerne weiter und beantworten Ihre Fragen. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Ihr Kanzleiteam 
 
Schäftner, Englert, Lamm 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 


